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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Grundlagen 

� Anhang 1 der UGP-RL

- aggressive und

- irreführende Geschäftspraktiken

� Umgesetzt in Anhang zum UWG 

� Weiter Bogen
- Anmaßung Gütesiegel/Kodex

- Lockangebote

- Trennungsgebot

- Werbung mit "Gratis"
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Grundlagen 

� Rechtsvereinheitlichung

- EU-weit einheitlich anzuwenden

- Auslegungsmonopol EuGH

� Rechtssicherheit

� Ö: Unterschiedslos B2C, B2B
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Per-se Verbot oder Spürbarkeit/Relevanzprfg?

� "unter allen Umständen als unlauter"

(Art 5 Abs 5 UGP-RL)

� "ohne einer Beurteilung des Einzelfalls rechtswidrig"

(ErwG 17 UGP-RL)

� "jedenfalls... irreführend"

(§ 2 Abs 2 UWG)

=> Entfall der Spürbarkeit/Relevanz! 
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Per-se Verbot - EuGH

� "Ist GP unter ... Tatbestände subsumierbar, muss sie   
verboten werden; auf eine weitere Prüfung, zB der 
Auswirkungen, kommt es daher nicht an."

(RZ 79 Schlussantrag RS C-261/07 und C-299/07 )

� "... erschöpfende Liste von 31 GP, die nach Art 5 Abs 
5 "unter allen Umständen" als unlauter anzusehen 
sind. ...ohne Beurteilung des Einzelfalls ... als unlauter 
gelten können."

(RZ 56 EuGH C-261/07 und C-299/07 )
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Per-se Verbot - OGH

� 4 Ob 42/08t - W.-Klaviere

Lässt Einwand fehlende Spürbarkeit/Relevanz offen; 

� 4 Ob 113/08h - Medium-T

Tatbestand schwarze Liste unrichtig zu eng ausgelegt   
(nur B2C); Frage Spürbarkeit ausdrücklich  
ausgeklammert
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Per-se Verbot - OGH

� 4 Ob 57/08t - PonyClub

Tatbestand an Kinder gerichtete Werbung eng 
ausgelegt – Verweis auf EuGH zur Auslegung.

� 4 Ob 181/08h 

Ausdrücklicher Hinweis, dass sich Frage der Relevanz 
nicht stellt, keine Aussage des OGH dazu. 
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Wie schwarz ist die Schwarze Liste?

Per-se Verbot 

� RL und Ö Umsetzung eigentlich deutlich

� Bei Zweifel EuGH anzurufen

� Enge (vertretbare) Auslegung geboten 

� Vergleichbarer Tatbestand § 2 Abs 5 UWG

(wesentliche Informationspflichten)
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